
Tabelle der zu absolvierenden besonderen Ausbildungsfahrten 

Für die Klassen A1, A, B und BE (in Stunden zu je 45 Minuten) 

 
Besondere 
Ausbildungsfahrten 
 

 

 
Klasse A1, A, B 

 
 

 

 
           A1 auf A 
       A (beschr.) auf  
       A (unbeschr.) * 
 

 
   B auf BE 

 
 
 

Schulung auf Bundes- 
oder Landstraßen 
(Überlandschulung- davon eine 
Fahrt mit mind. zwei Stunden 
zu je 45 Minuten)   
 

 
 

5 
 
 
 

 
 

             3 
 
 
 

 
 

   3 
 
 
 

 
Schulung auf Autobahnen 
( davon eine Fahrt mit mindestens 
zwei Stunden zu je 45 Minuten)  

 
 

4 
 

 
 

             2 
 

 
 

                 1 
 

 
Schulung bei Dämmerung  
oder Dunkelheit 

(zusätzlich zu den Fahrten nach 
Nr. 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf 
Autobahnen, Bundes- oder Landstraßen 
in Stunden zu je 45 Minuten) 

 
 
 

  3 
 
 
 

 
 
 

             1 
 
 
 

 
 
 

                 1 
 
 
 

* Nur möglich ab dem 25. Lebensjahr zu Abkürzung der 2-jährigen Frist  


